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Amtliche Bekanntmachungen der Gemeinde Merdingen

Amtliche Bekanntmachung

S A T Z U N G 
über die förmliche Festlegung  

des Sanierungsgebietes (gemäß §§ 142, 143 BauGB)  
„Ortskern“ in Merdingen Präambel / Zielsetzung

-  Barrierefreier Ausbau und Erneuerung kommunaler Gebäude insbesondere Vereinsräumlichkeiten und Kinderbetreuungsein-
richtungen

- Erhalt der Dorfgastronomie
-  Dorfgerechte Umgestaltung des öffentlichen Straßenraumes und Verbesserung der Aufenthaltsqualität
-  Aktivierung innerörtlicher Potentiale mit Schaffung von zusätzlichen Wohneinheiten durch die Nutzung leerstehender Gebäude
-  Erneuerung der vorhandenen Wohnhäuser und Sicherung der Wohnfunktion im Ortskern
-  Erhalt der historischen Bausubstanz

Aufgrund von § 142 Abs. 3 des Baugesetzbuches (BauGB) und der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) jeweils in der der-
zeit geltenden Fassung hat der Gemeinderat der Gemeinde Merdingen in seiner Sitzung am 25.01.2022 folgende Satzung beschlossen:

§ 1
Festlegung des Sanierungsgebietes „Ortskern“

In der Gemeinde Merdingen wird das Gebiet im Bereich des Kernortes mit den Straßenbereichen Langgasse, Rittgasse, Farbgasse, 
Zwiebelgasse, Hochstraße, Stockbrunnengasse, Wolfshöhle, Kirchgasse, Enggasse sowie Löschgraben und Jan-Ullrich-Straße mit den 
angrenzenden Flurstücken als Sanierungsgebiet „Ortskern“ förmlich festgelegt. 

Das Sanierungsgebiet umfasst alle Grundstücke und Grundstücksteile innerhalb der im Lageplan vom 06.12.2021 zur förmlichen 
Festlegung abgegrenzten Fläche. Dieser Lageplan ist Bestandteil der Satzung (Anlage).

§ 2
Verfahren

Die Sanierungsmaßnahme wird im einfachen Verfahren durchgeführt. Die besonderen sanierungsrechtlichen Vorschriften der §§ 152 
bis 156a BauGB finden keine Anwendung.

§ 3 
Genehmigungspflicht

Die Vorschriften des § 144 BauGB über genehmigungspflichtige Vorhaben, Teilung und Rechtsvorgänge finden Anwendung.

§ 4
Durchführungszeitraum

Der Durchführungszeitraum dieser Satzung beginnt ab Inkrafttreten der Satzung für die folgenden 15 Jahre. Kann die Sanierung nicht 
innerhalb der Frist durchgeführt werden, kann die Frist durch Beschluss verlängert werden.

§ 5
Inkrafttreten

Die Satzung wird gemäß § 143 Abs. 1 BauGB mit ihrer Bekanntmachung rechtsverbindlich.

Gemeinde Merdingen, 25.01.2022
Gez. Martin Rupp, Bürgermeister 
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 NOTRUF
Polizeiruf  110
Polizeirevier Breisach 07667 9117-0

Feuerwehr  112
Gerätehaus  951264

DRK-Rettungsdienst /
Notfallrettung  112

Krankentransport  0761 19222

Giftnotrufzentrale Freiburg 0761 
19240

In Störungsfällen 
badenova Störungshilfe
Störungshilfe  0800 2767767

 APOTHEKENNOTDIENST
12.02.2022 
Silberberg-Apotheke 
Hauptstr. 8, 79353 Bahlingen 
Tel.: 07663 / 26 41 
  
13.02.2022 
Kaiserstuhl-Apotheke 
Hauptstr. 3, 79235 Vogtsburg  
Tel.: 07662 / 337 
 
Ansonsten können Sie den Notdienst über den 
Aushang an der Apotheke erfahren

 NOTRUFNUMMERN DER      
 FACHÄRZTLICHEN
 BEREITSCHAFTSDIENSTE
Ärztlicher Bereitschaftsdienst: 116117
Allgemeiner Notfalldienst:
Universitätsklinikum Freiburg
Sir-Hans-A.-Krebs-Straße, 79106 Freiburg
Kinderärztlicher Notfalldienst:
St. Josefskrankenhaus
Sautierstraße 1, 79104 Freiburg
Augenärztlicher Notfalldienst:
Universitätsaugenklinik Freiburg
Killianstraße 5, 79106 Freiburg

Zahnärztlicher 
Notfalldienst: 0180 3 222 555-41

Tierärztlicher 
Notfalldienst 0761 72266

Defi brillator-Standorte
Eingangsbereich Bürgerhaus, 
Langgasse 14
Eingangsbereich Halle/Schule,
Jan-Ullrich-Straße 2
Schreinerei Bärmann
Schloßmatten 7

 GEMEINDE MERDINGEN
E-Mail: Gemeinde@Merdingen.de
Internet:  www.merdingen.de
Öff nungszeiten:
Montag - Freitag  08.00 - 12.00 Uhr
Dienstag  14.00 - 18.00 Uhr

Zentrale 9094-0
Bürgermeister
Martin Rupp  9094-20
Sekretariat
Ramona Menner         9094-21
Hauptamt
Dietmar Siebler  9094-10
Bürgerbüro
Doris Menner  9094-11
Rechnungsamt
Gordian Süßle  9094-12
Gemeindekasse
Iris Frick  9094-13
Standesamt
Annika Bärmann               9094-17
Bauamt
Otmar Wiedensohler  9094-15
Flüchtlingsintegration
Ramona Sütterle, Roman Bukowski 9958410
Sprechzeiten: Freitag 10.00 – 11.00 Uhr
Telefax  9094-29
Wasserversorgung Merdingen
Bereitschaftsnummer 0151 72703912
Öff nungszeiten der Bücherei: 
Mo  8:30 bis 10:30 Uhr, 
 17:00 bis 18:00 Uhr; 
Di  17:00 bis 19:00 Uhr 
(nicht in Schulferien), Tel:   0151 72703923

 WICHTIGE RUFNUMMERN
RAZ Breisgau  07634 6949385
Recyclinghof und Grünschnitt-Sammelstelle 
Ihringen:  Di., 16 - 19 Uhr;  Sa., 9 - 13 Uhr

Katharina Mathis Stift 9964080
„Seniorenbetreuung Regenbogen“
Manuela Kunzelmann 07668-2270136
Amtsgericht Emmendingen 
-Grundbuchamt- 
Liebensteinstraße 2, 79312 Emmendingen 
Tel.: +49 7641/96587-600 (Zentrale)
Fax: +49 7641/96587-880,  E-Mail:
poststelle@agemmendingen.justiz.bwl.de 

Hermann-Brommer-Schule
Rektorat  07668 95297-25
Fax  07668 95297-29
Verlässliche Grundschule 07668 95297-27
Katholischer Kindergarten Merdingen 
Altbau  07668-5783 
Neubau  07668-94727 
Fax  07668-908081

Bei den Mättlezwergen e.V.
Tel.:  07668-8649922
mail: info@maettlezwerge.de

Kaminfegermeister
Uwe Klingenberg  07665 930297
Forstverwaltung
Laura Hempelmann  0162 2550711
für Gemarkung Merdingen
Florian Frisch 07664 5051683
für Gemarkung Gündlingen

Forstbezirksverwaltung Landratsamt 
Breisgau-Hochschwarzwald 0761 21875131
Fax  0761 21875169
Rechtsanwalt - Notdienst  0761 72773
Jede Nacht von 18.00 - 8.00 Uhr, samstags 
rund um die Uhr, Beratung und Vertretung 
in unaufschiebbaren Straf- und Zivilsachen
Nachbarschaftshilfe Corona / 
Einkauf-Service:
Tel: 9094-0 / Gemeinde Merdingen
Tel: 854 / DRK Waltraud Maier

 SOZIALDIENSTE
Kirchliche Sozialstation 
Kaiserstuhl-Tuniberg e.V.:
Pfl ege zu Hause, Hauswirtschaft
Essen auf Rädern in Breisach, Ihringen, Mer-
dingen und Vogtsburg, Freiburger Straße 6, 
Tel.  07667 90588-0
Fax -30
Pfl egedienstleitung: C. Friese / I. Wagner
Dorfhelferin über
Bürgermeisteramt Vogtsburg
Frau Immele 07662 / 812-43
Landwirtschaftlicher Betriebshelfer-
dienst Südbaden (St. Ulrich)
Tel.  07602 910126
Fax  07602 910190
Frau Löffl  er, Einsatzleitung
Hospizgruppe - Begleitung 
Schwerkranker und Sterbender, kostenlos, 
durch geschulte, ehrenamtliche Mitarbeiter
Kontakttelefon:(M. Neunsinger  07668 9143
Vertretung:    07667 1864
Krebsinformationsdienst:  0800 4203040
kostenfrei, täglich von 8 - 20 Uhr
krebsinformationsdienst@dkfz.de
www.krebsinformationsdienst.de
Kreuzbund-Selbsthilfegruppe 
für Suchtkranke + Angehörige Breisach
Kolpingstr. 14  07663 3946
Beratungsstelle für ältere Menschen und 
deren Angehörigen
Christiane Gehring, 
Renate Brender  07667 904899
Täglich erreichbar. 
Hausbesuche nach Vereinbarung.
Integrationsfachdienst Freiburg
Beratungsstelle für schwerbehinderte, 
psychisch erkrankte und hörbehinderte 
ArbeitnehmerInnen und deren Arbeitgeber 
 0711 / 25 083 2800

Herausgeber: Bürgermeisteramt Merdingen
Anzeigenteil/Druck: Primo-Verlag Anton Stähle GmbH & Co. KG, 78333 Stockach, Meßkircher Straße 45

Telefon 07771 9317-11, Telefax 07771-9317-40, E-Mail: anzeigen@primo-stockach.de, Homepage: www.primo-stockach.de

WICHTIGE RUFNUMMERN
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BEKANNTMACHUNGSVERORDNUNG
Die vorstehende Satzung wird gemäß § 143 Abs. 1 hiermit bekannt-
gemacht. Auf die Bestimmungen zur Verletzung von Verfahrens- und 
Formvorschriften sowie die Vorschriften der §§ 144 und 152 bis 156a 
BauGB wird hingewiesen. Diese können während der allgemeinen 
Sprechzeiten von jedermann im Rathaus eingesehen werden.

Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der 
Gemeindeordnung (GemO) oder aufgrund der GemO beim Zustan-
dekommen dieser Satzung wird nach § 4 Abs. 4 GemO unbeachtlich, 
wenn sie nicht schriftlich innerhalb eines Jahres seit der Bekanntma-
chung dieser Satzung gegenüber der Gemeinde geltend gemacht 
worden ist; der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist zu 
bezeichnen. Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die Öffent-
lichkeit der Sitzung die Genehmigung oder die Bekanntmachung 
der Satzung verletzt worden sind.

Rechtliche Folgen

Mit der Rechtskraft der Sanierungssatzung ergeben sich für das Sa-
nierungsgebiet rechtliche Folgen entsprechend den Bestimmun-
gen des besonderen Städtebaurechts des Baugesetzbuchs. Mit 
Abschluss der Sanierung und Löschen des Sanierungsvermerkes im 
Grundbuch werden diese wieder aufgehoben. Zu den wichtigsten 
Bestimmungen gehören die Genehmigungspflicht nach § 144. Die 
besonderen sanierungsrechtlichen Vorschriften der §§ 152 ff BauGB 
finden keine Anwendung.

Die Genehmigungspflicht nach § 144 Abs. 1 BauGB (Veränderungs-
sperre) erstreckt sich auf

-  die Durchführung von Vorhaben nach § 29 BauGB (Errichtung, 
Änderung und Nutzungsänderung von baulichen Anlagen),

- die Beseitigung baulicher Anlagen,

-  die Vornahme erheblicher oder wesentlich wertsteigernder 
Veränderungen von Grundstücken und baulichen Anlagen,

-  den Abschluss oder die Verlängerung schuldrechtlicher Verein-
barungen über den Gebrauch oder die Nutzung eines Grund-
stückes, Gebäudes oder Gebäudeteils auf bestimmte Zeit von 
mehr als einem Jahr.

Die Genehmigungspflicht nach § 144 Abs. 2 BauGB (Verfügungs-
sperre) betrifft unter anderem

- die rechtsgeschäftliche Veräußerung eines Grundstückes,

- die Bestellung eines das Grundstück belastenden Rechts,

- die Teilung eines Grundstücks.

Gemeinde Merdingen, 25.01.2022

Gez.
Martin Rupp
Bürgermeister 
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Wichtiger Hinweis:
Die verbindliche Bekanntmachung des be-

richtigten Wahlergebnisses der Bürgermeis-
terwahl erfolgte am 04. Februar 2022 auf der 

Homepage der Gemeinde Merdingen. Die 
Einspruchsfrist endet am 11.02.2022.
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Öffentliche Sitzung des Gemeinderates
Die nächste öffentliche Sitzung des Gemeinderates findet am Dienstag, 15.02.2022 um
19:00 Uhr in der Turn- und Festhalle, Jan-Ullrich-Straße 2 der Gemeinde Merdingen statt.
Tagesordnung zur 2. öffentlichen Sitzung des Gemeinderates am 15.02.2022

1.  Frageviertelstunde

2.   Anerkennung und Unterzeichnung des Sitzungsprotokolls der öffentlichen Gemeinde-
ratssitzung vom 25.01.2022

3.  Bekanntgabe der Beschlüsse aus nichtöffentlichen Sitzungen vom 25.01.2022

4.  Bewirtschaftung des Gemeindewaldes

 a) Feststellung des Betriebsergebnisses 2020

 b) Festlegung des Bewirtschaftungsplans 2022

5.  Bebauungsplanverfahren „Inneres Gratzfeld - Neuweg“

 a)  Behandlung der im Rahmen der 2. Offenlage gem. § 4a Abs. 3 BauGB und der 1. Of-
fenlage gem. § 3 Abs. 2 und § 4 Abs. 2 BauGB eingegangenen Stellungnahmen im 
Sinne der Gesamtabwägung

 b)  Satzungsbeschluss gem. § 10 Abs. 1 BauGB des Bebauungsplans mit örtlichen Bau-
vorschriften „Inneres Gratzfeld – Neuweg“

6.  Bebauungsplanänderung „Historischer Ortskern Merdingen“

 a)  Behandlung der im Rahmen der Offenlage gem. §§ 3 (2) und 4 (2) BauGB i.V.m. § 13 
BauGB eingegangenen Stellungnahmen

 b) Satzungsbeschluss gem. § 10 (1) BauGB

7.  Bauanträge

7.1   Antrag auf Baugenehmigung für den Neubau von zwei Mehrfamilienwohnhäuser (mit 
insg. 5 Wohneinheiten) und einem gewerblich genutzten Gebäude (mit Büroeinheit, 
Besprechungsraum und Muster- / Ferienwohnung) auf dem Grundstück Langgasse 40, 
Flst.-Nr. 306, in Merdingen

8.  380-kV-Netzverstärkung Eichstetten – Bundesgrenze Frankreich (FR)

9.   Errichtung einer Blitzschutzanlage am Kindergarten (Neubau), Am Brückle 14a, und Re-
paraturarbeiten an vorhandenen Blitzschutzanlagen an verschiedenen gemeindeeige-
nen Gebäuden in Merdingen; Auftragsvergabe

10.  Glasfaseranbindung von Trassenanliegern im „grauen Fleck“

11.  Schülerferienbetreuung im Schuljahr 2021/2022 - Anpassung der Benutzungsordnung

12.  Corona-Pandemie – mündlicher Bericht

13.  Informationen der Verwaltung

14.  Fragen und Anregungen

Bitte halten Sie vor, während und nach der Sitzung einen Mindestabstand von 1,5 m gegen-
über anderen Personen permanent ein. Das Tragen einer FFP2-Maske ist innerhalb des Ge-
bäudes verpflichtend. Von den Besuchern werden die Daten gemäß § 6 CoronaVO erhoben.
Handdesinfektionsmittel steht im Eingangsbereich zur Verfügung. Sollten Sie sich nicht wohl
fühlen oder Krankheitssymptome haben, ist die Teilnahme an der Sitzung zu unterlassen. 
Risikogruppen

unterfallende Personen sollten sich ebenfalls gut überlegen, oder Sie zur Sitzung
kommen.

Alle Bürgerinnen und Bürger sind zu dieser Sitzung recht herzlich eingeladen.

Martin Rupp

Fälligkeit der 1. Rate Grund- 
und Gewerbesteuer zum 
15.02.2021 
Wir erinnern an die Fälligkeit der 1. Rate 
der Grund- und Gewerbesteuer zum 
15.02.2022. 
  
Gewerbesteuer 
fällige Vorauszahlungen am 15.02.2022; 
sowie Steuerfestsetzungen und Nachträge 
früherer Jahre, soweit Steuerbescheide zu-
gestellt sind. 
  
Grundsteuer 
fällige Raten am 15.02.2022; sowie Nach-
träge aufgrund von Grundsteueränderungs-
bescheiden. 
  
Durch pünktliche Zahlung vermeiden Sie 
die gesetzlich vorgeschriebene Mahnge-
bühren, Säumniszuschläge und Vollstre-
ckungskosten. Bitte überweisen Sie deshalb 
rechtzeitig zum Fälligkeitstermin und geben 
Sie das vollständige Buchungszeichen an. 
Falls Sie der Gemeindekasse ein SEPA-Ba-
sislastschriftmandat erteilt haben, werden 
die fälligen Beträge von Ihrem Konto abge-
bucht. Wir bitten um Beachtung. 
  
Bürgermeisteramt Merdingen 
- Gemeindekasse - 
Tel: 07668 / 90 94 - 13 
 
 

AKTUELLES

Sie haben etwas gegen  
Einbrecher – wir auch! 
Entgegen landläufiger Meinung erfolgen 
Einbrüche nicht nachts, sondern häufig 
zur Tageszeit,  wenn die Bewohner nicht zu 
Hause sind, also zur Schul-, Arbeits- und Ein-
kaufszeit, aber auch am frühen Abend  oder 
an den Wochenenden. Weit über ein Drittel 
aller Wohnungseinbrüche werden durch 
Tageswohnungseinbrecher begangen. Die 
Einbrecher verursachten im vergangenen 
Jahr einen Diebstahlsschaden von 216,0 
Millionen Euro. Eingebrochen wurde meist 
über einfach erreichbare Fenster und 
Wohnungs- bzw. Fenstertüren.  Die Quo-
te der gescheiterten Einbrüche,  also der 
Einbruchsversuche, ist leicht gestiegen und 
liegt aktuell bei 46,7 %. Durch richtiges 
Verhalten  und eine effiziente Sicherungs-
technik  können viele Einbrüche verhin-
dert werden. 
So schützen Sie sich vor Einbrechern 
•	 Wenn Sie Ihr Haus verlassen – auch nur für 

kurze Zeit – schließen Sie unbedingt Ihre 
Haustür 2-fach ab.

•	 Verschließen Sie immer Fenster, Balkon- 
und Terrassentüren. Denken Sie daran: 
Gekippte Fenster sind offene Fenster!

•	 Verstecken Sie Ihren Schlüssel niemals 
draußen. Einbrecher finden jedes Ver-

AMTLICHE 
BEKANNTMACHUNGEN
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ERDWÄRME BREISGAU:  
Öffentliche Anhörung der Ex-
perten für den Bürgerschafts-
rat 
Eine transparente Kommunikation ist 
beim Projekt ERDWÄRME BREISGAU von 
zentraler Bedeutung: Fragen von zufällig 
ausgewählten Bürgerinnen und Bürgern 
rund um das Erdwärmevorhaben der 
badenovaWÄRMEPLUS werden am 17. 
Februar und 16. März 2022 von einem Ex-
pertenrat beantwortet. Beim ersten Ter-
min stehen technische Fragen im Vorder-
grund, beim zweiten Termin Nutzungs-, 
Anschluss- und Haftungsfragen.  
  
Bereits im Januar 2022 hat der Bürger-
schaftsrat „Erwärme-Breisgau“ seine Arbeit 
aufgenommen. Am Auftakttreffen nahmen 
rund 40 zufällig ausgewählten Bürgerinnen 
und Bürger aus den sieben Kommunen mit 
13 Teilorten teil. In der Auftaktveranstal-
tung wurden zentrale Themen und über 60 
Fragen aus Bürgersicht identifiziert. Diese 
werden jetzt von einer gemischten Exper-
tengruppe aus Wissenschaft, Aufsichtsbe-
hörden, Praxis und zivilgesellschaftlichen 
Akteuren beantwortet. Auch die zu befra-
genden Expertinnen und Experten waren 
von den Bürgern priorisiert worden und 
werden der Reihe der Präferenzen nach ge-
rade angefragt. 
  
Erste Anhörung am 17. Februar zu techni-
schen Themen 
Allein für die erste Anhörung wurden 33 Fra-
gen in thematische Blöcke gegliedert. Die 
Experten bekommen Fragen gestellt zu den 
verschiedenen technischen Verfahren der 
Geothermie und zur Seismizität, zu Risiken 
und zur Frage, welches Verfahren genau im 
Breisgau geplant ist. Die Bürgerinnen und 
Bürger wollen insbesondere wissen, in wie 
fern sich das hydrothermale Verfahren der 
badenovaWÄRMEPLUS von den Verfahren 
in Staufen oder Basel unterscheidet. Sie 
haben sich gewünscht, dass Experten be-
fragt werden können, die ein vergleichbares 
Verfahren bereits erfolgreich durchgeführt 
haben. Auch Bürgerinitiativen und kritische 
Stimmen aus den Umweltverbänden sind 
ausdrücklich eingeladen und sollen auf 
Wunsch sprechen. Weniger im Fokus der 
Bürger standen Vertiefungsthemen zu den 
Auswirkungen auf Wasser und zur Nutzung 
von Lithium. Beide Themen werden aber 
in dieser ersten Anhörung mit aufgegrif-
fen. Insgesamt sind zwei Stunden Zeit von 
18:00-20:00 Uhr vorgesehen. „Wir werden zu 
jedem Frageblock unterschiedliche Perspek-
tiven anhören, so dass sich die Bürger ein 
differenziertes Meinungsbild aufbauen kön-
nen. Die Experten müssen die Fragen auf 
den Punkt beantworten. Zeit für ausschwei-
fende Vorträge ist da nicht“, erläutert Dr. 
Antje Grobe, die Moderatorin der Anhörung 
das Verfahren, das aus der Schweiz stammt. 
Die Anhörung ist öffentlich und wird digital 
übertragen. Im Anschluss ziehen sich die 
Zufallsbürger des Bürgerschaftsrats zur Be-
ratung zurück. 

steck.
•	 Achten Sie auf Fremde in Ihrer Wohnanla-

ge oder auf dem Nachbargrundstück.
•	 Informieren Sie bei verdächtigen Beob-

achtungen sofort die Polizei.
•	 Geben Sie keine Hinweise auf Ihre Abwe-

senheit, wie z. B. in sozialen Netzwerken 
oder auf Ihrem Anrufbeantworter.

 
Zusätzlich  empfiehlt die Polizei eine me-
chanische Sicherung aller Fenster und Tü-
ren,  damit ungebetene Gäste erst gar nicht 
hineinkommen. Ergänzende Sicherheit  
bietet zum Beispiel eine Einbruch- und 
Überfall-Meldeanlage.  Das Polizeipräsidi-
um Freiburg bietet den Bürgern eine kos-
tenlose sicherheitstechnische Beratung  
an. 
Vereinbaren Sie einen Termin: freiburg.
praevention@polizei.bwl.de oder 
0761/29608-25.  
Wir möchten, dass Sie sicher leben! Ihr Poli-
zeipräsidium Freiburg 
 
 

Vorvermarktung für einen 
kostenfreien Glasfaserhausan-
schluss beginnt 
Das schnelle Internet in der Gemeinde 
nimmt Speed auf 
Der Zweckverband Breitband Breisgau- 
Hochschwarzwald plant, baut und finanziert 
das Glasfasernetz in den unterversorgten 
Bereichen der Gemeinde, den sogenannten 
„weißen Flecken“. Im Januar 2022 beginnt 
hierzu die gemeinsame Kampagne mit dem 
Betreiber des Verbandsnetzes zur Vorver-
marktung von kostenfreien Glasfaserhaus-
anschlüssen in der Gemeinde. 

Ist ein Grundstücksnutzungsvertrag für 
einen kostenfreien Anschluss notwen-
dig? 
Der Breitbandausbau in der Gemein-
de durch den Zweckverband Breitband 
Breisgau-Hochschwarzwald wird über die 
Förderung von Bund und Land finanziert. 
Aufgrund der Förderung kann der Zweck-
verband Breitband förderfähigen Adressen 
einen kostenfreien Anschluss anbieten. Um 
eine geförderte Adresse anbinden zu kön-
nen, ist ein Grundstücksnutzungsvertrag 
(GNV) notwendig. Dieser wird zwischen 
dem Gebäudeeigentümer und dem Zweck-
verband Breitband geschlossen. 

Wo erhalte ich den Grundstücksnut-
zungsvertrag?  
Im Zuge der gestarteten Vorvermarktung 
bietet Vodafone GmbH als Betreiber des Ver-
bandsnetzes Beratungsleistungen unter an-
derem für den Abschuss eines Grundstücks-
nutzungsvertrags bei den unterversorgten 
Adressen an, die gefördert werden. Mitar-
beiter des Betreibers sind für diesen Zweck 
in den kommenden Wochen auch vor Ort 
unterwegs. Das Netz des Zweckverbands 
Breitband bietet jedoch über das sogenann-
te „open access“ auch anderen Anbietern 
die Möglichkeit zur Nutzung. Entsprechend 
können Glasfaserprodukte auch von ande-
ren Anbietern bei Interesse und nach vorhe-

riger Abstimmung angeboten werden. 
Wer erhält einen kostenlosen Anschluss? 
Kostenlose Anschlüsse können für förder-
fähige Adressen angeboten werden. Eine 
förderfähige Adresse ist im Rahmen der 
Fördervoraussetzungen unterversorgt. Die-
se unterversorgten Adressen, sogenannte 
„weiße Flecken“, wurden im Vorfeld über 
eine umfassende Marktabfrage ermittelt. 
Die weißen Flecken wurden bereits im Rah-
men der Vorvermarktung von Vodafone 
GmbH angeschrieben. 

Wie sind die weiteren Schritte bis zum 
Ausbau? 
Auf Grundlage der umfassenden Marktab-
frage wurden Ausbaukonzepte für die wei-
ßen Flecken von der Gemeinde und dem 
Verband gemeinsam erarbeitet und jeweils 
beschlossen. Nach Antragsstellung wurden 
die Fördermittel über die Zuwendungspro-
gramme von Bund und Land in vorläufiger 
Höhe bewilligt. Im nächsten Schritt erfolgte 
die Ausschreibung der Leistungen für die 
Ingenieurs- und Bautätigkeiten. Damit rückt 
der Ausbau der weißen Flecken in greifbare 
Nähe. 

Was kommt noch? 
Neben den weißen Flecken sollen weitere 
Adressen die Möglichkeit für einen Glas-
faserhausanschluss erhalten. Für weitere 
Bereiche im Ortsnetz wird deshalb bereits 
vorgesorgt. Das Glasfasernetz ist flächende-
ckend geplant und die grundlegende Infra-
struktur wird beim Ausbau der weißen Fle-
cken bereits vorbereitet. So kann das Netz 
nach angekündigten Bestimmungen des 
Bundes in den nächsten Jahren für weitere 
Adressen ausgebaut werden. 
  
Weitere Informationen  
Der Ausbau von schnellem Internet ist 
grundsätzlich Aufgabe von privaten Tele-
kommunikationsunternehmen. Kommunen 
können als freiwillige Leistung dort tätig 
werden, wo der Markt versagt. Sie leisten 
dann den Ausbau mit Glasfaser in den un-
terversorgten Bereichen bis in die Gebäu-
de. Bund und Land fördern diesen Ausbau 
mit max. 90 % der Investitionskosten. Der 
Eigenanteil von 10% verbleibt bei den Ge-
meinden. 

40 Städte und Gemeinden sowie der Land-
kreis Breisgau-Hochschwarzwald haben sich 
für den gemeinsamen Ausbau 2018 zusam-
mengeschlossen und den Zweckverband 
Breitband Breisgau-Hochschwarzwald ge-
gründet. Die Gemeinden werden mit einem 
überörtlichen Backbone verbunden, das zur 
Anbindung und Versorgung der Ortsnetze 
dient. Die Gemeinden investieren dabei für 
das jeweilige Ortsnetz, der Landkreis inves-
tiert für das Backbone. Der Zweckverband 
Breitband setzt für seine Mitglieder den 
kommunalen Ausbau um. Zudem verwaltet 
er das Netz und übernimmt die Ausschrei-
bung für den Betrieb. Baulich abgeschlos-
sene Abschnitte werden dem gewählten 
Netzbetreiber zur Nutzung überlassen. Er 
versorgt darüber Unternehmen und Bürger 
mit schnellem Internet. 
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Thema Nutzung und Anschlussmöglich-
keiten sowie Haftung am 16. März 2022 
Neben den Fragen zur Technik standen 
in der Auftaktveranstaltung vor allem der 
Nutzen des Projekts, Anschlussmöglichkei-
ten und Wirtschaftlichkeit im Mittelpunkt 
des Bürgerschaftsrats. Auch das Thema der 
Haftung, der Kommunikation und von Mi-
tentscheidungsmöglichkeiten auf kommu-
naler Ebene soll angesprochen werden. Da 
die Bürger hier erneut über dreißig Fragen 
formuliert haben, wurde beschlossen, einen 
zweiten, ebenfalls öffentlichen Anhörungs-
termin von 18:00-ca. 19:30 anzubieten. Auch 
hierfür stehen verschiedene Expertinnen 
und Experten zur Verfügung. Der Bürger-
schaftsrat wird die Inhalte aus der Anhörung 
aus Bürgersicht kommentieren und be-
werten. Sie werden ein differenziertes Mei-
nungsbild erstellen und offene Fragen im 
abschließenden Bürgergutachten adressie-
ren. Dieses soll dann an die badenova sowie 
an die Politik übergeben werden. 
  
Link zur Registrierung: 
Registrierung für die öffentlichen, digitalen 
Veranstaltungen über www.dialogbasis.de/
erdwaerme-breisgau.html 
  
Weiterführende Informationen zu ERD-
WÄRME BREISGAU: 
http://www.badenovawaermeplus.de/er-
neuerbare-energien/geothermie/geother-
mie-im-ueberblick/ 

Man findet dort den Link auf Pressemittei-
lungen, Grafiken, Filme u.v.m 
 
 

Landratsamt 
Breisgau-Hochschwarzwald

57. Markgräfler Wertholzsubmission 
2022  
Schaufenster für nachhaltige Wertholz-
bereitstellung seit 57 Jahren  
Am vergangenen Donnerstag, 27.01.2022, 
fand zum 57. Mal die traditionelle Mark-
gräfler Wertholzsubmission unter der Fe-
derführung der neugegründeten Waldge-
nossenschaft Breisgau-Hochschwarzwald 
im Forstbezirk Staufen statt. Angeboten 
wurden Werthölzer aus Kommunal- und Pri-
vatwäldern der Landkreise Breisgau-Hoch-
schwarzwald und Lörrach sowie aus dem 
Staatswald des Forstbezirks Hochrhein. 
Mit dem diesjährigen Angebot an Stäm-
men aus den Wäldern der Vorbergzone des 
Schwarzwaldes und des Rheintals wurden 
wieder besonders gesuchte Werthölzer auf 
zwei Lagerplätzen in Müllheim und bei Kan-
dern präsentiert. Interessierte Kunden hat-
ten dort im Vorfeld die Möglichkeit sich die 
angebotenen Werthölzer anzusehen. Die 
Holzkunden konnten ihre Angebote bis zum 
27.01.2022 um 9 Uhr beim Forstbezirk Stau-
fen abgeben. Die forstlichen Mitarbeitenden 
werteten die Angebote pro angebotenem 
Stamm aus und vergaben den Bietenden 
mit den höchsten Angeboten den Zuschlag. 
„Die selektive Nutzung und Verwertung die-
ser wenigen, besonders wertvollen Bäume 
über die Submission ist mit ihrer schon über 

ein halbes Jahrhundert andauernden Tradi-
tion ein eindrückliches Beispiel für die forst-
liche Nachhaltigkeit. Unseren Försterinnen 
und Förstern gelingt es jedes Jahr aufs Neue 
regionale Märkte mit besonders wertvollen 
Hölzern zu beliefern.“ sagt Michael Kilian, 
Leiter des Kreisforstamtes Breisgau-Hoch-
schwarzwald. 
Stiel- und Traubeneichen stellten den weit-
aus größten Anteil des Gesamtangebots. 
Daneben ergänzten Nussbäume, Eschen, 
Roteichen und Ahornstämme das Angebot. 
Über den wertvollsten Baum, eine Eiche, 
darf sich die Gemeinde March freuen. 
Alle angebotenen Stämme der kommunalen 
und staatlichen Forstbetriebe stammen aus 
forstlich zertifizierten Wäldern, die nach ho-
hen Nachhaltigkeitsstandards bewirtschaf-
tet werden. „Die Submission leistet durch 
den regionalen Handel und kurze Lieferket-
ten mit hochwertigen Produkten einen gro-
ßen Beitrag zur regionalen Wertschöpfung. 
Gleichzeitig ist so sichergestellt, dass alle 
Stämme einer optimalen, langlebigen Ver-
wendung zugeführt werden und damit das 
in ihnen gebundene CO2 lange gespeichert 
wird.“, erklärt Michael Kilian. Dabei legen die 
Forstbetriebe neben der nachhaltigen Nut-
zung auch besonderen Wert auf die gleich-
zeitige Neubegründung und Nachzucht von 
standorts- und klimagerechten Eichenwäl-
dern mit anderen Mischbaumarten. Gerade 
im Klimawandel ist ein Generationenwech-
sel im Wald wichtig, damit eine genetische 
Anpassung der Wälder an ein wärmeres und 
trockeneres Klima möglich wird. 

Eine regionale Verfügbarkeit der Stämme 
ermöglicht es den Kunden, auf den Holzim-
port aus Regionen mit geringeren Umwelt-
standards zu verzichten. 24 holzverarbei-
tende Betriebe aus Deutschland, Frankreich, 
der Schweiz und Österreich gaben Gebote 
ab. Damit findet das Holz hauptsächlich eine 
Verwendung als Furnier oder als Möbelholz 
(Vollholz) für den Schreinereibetrieb. Weite-
re Angebote stammten von Fassherstellern, 
die wiederum wichtige Lieferanten für die 
Markgräfler Winzer sind. 
 
 

Deutsche 
Rentenversicherung

Landespolizei 
Baden-Württemberg

Ausbildung im öffentlichen 
Dienst: 
Kluge Köpfe für die Rente gesucht 
Dieses Jahr werden bei der Deutschen Ren-
tenversicherung (DRV) Baden-Württemberg 
fast 130 Nachwuchs kräfte neu eingestellt. 
Für den Ausbildungsbeginn September 
2022 sind in drei Ausbildungsberufen noch 
Plätze frei, teilt die DRV Baden-Württemberg 
jetzt mit.
Für die beiden Studiengänge im gehobenen 
Dienst zum Bachelor of Laws (Rentenversi-
cherung) und zum Bachelor of Science (Wirt-
schaftsinformatik) sowie für die Ausbildung 
zum Sozialversicherungsfachangestellten 
sucht der gesetzliche Rentenversicherungs-
träger noch Interessenten. Nach der Prüfung 
werden die Nachwuchskräfte bei entspre-

chender Leistung unbefristet als Beamte 
oder Tarifangestellte in den öffentlichen 
Dienst übernommen. Sie können dann nicht 
nur an den Hauptstandorten in Karlsruhe 
und Stuttgart arbeiten, sondern auch in den 
Regionalzentren und Außenstellen der DRV 
im ganzen Land: von Schwäbisch Hall bis 
Freiburg, von Ravensburg bis Mannheim. 
Die DRV Baden-Württemberg bietet jun-
gen Menschen flexible, familienfreundliche 
Arbeitszeiten und gute Aufstiegschancen. 
Wer mehr über die Ausbildung bei der DRV 
wissen oder sich um einen Ausbildungs- 
oder Studienplatz bewerben möchte, findet 
weitere Informationen auf www.kluge-koe-
pfe-fuer-die-rente.de. Auf Facebook und In-
stagram berichten die Nachwuchskräfte un-
ter »Kluge Köpfe für die Rente« regelmäßig 
über ihre Ausbildung und ihre Erfahrungen 
als Studierende im Dualen Studium. 
 
 

MERDINGER 
ABFALLKALENDER

11.02.2022 
Biotonne 
  
14.02.2022 
Papiertonne 
 
 

HERZLICHEN 
GLÜCKWUNSCH

11.02.2022 
Heinrich Eberhard Mülhaupt, Langgasse 11 
80. Geburtstag 
  
13.02.2022 
Hermann Schrempp, Am Brückle 5 
85. Geburtstag 
 
 

KIRCHLICHE 
NACHRICHTEN

Kath. Kirchengemeinde 
St. Remigius Merdingen
Kontakt: Pfarrbüro Merdingen, 
Telefon 07668/241, pfarrbuero.merdingen@
se-breisach-merdingen.de 

Öffnungszeit: 
Derzeit bitten wir Sie, unsere Pfarrbüros nur 
nach vorheriger Anmeldung und in drin-
genden Angelegenheiten persönlich zu be-
suchen.  Bitte tragen Sie bei Ihrem Besuch 
eine FFP2-Maske. 
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Homepage: 
www.se-breisach-merdingen.de 
  
Freitag, 11. Februar 2022  
19.00   Niederrims. Eucharistiefeier 
 (G. Eisele) 
  
Samstag, 12. Februar 2022  
18.00   Breisach  Münster, Eucha-

ristiefeier am Vor-
abend (W. Bauer) 

18.30   Merdingen  Eucharistiefeier am 
Vorabend 

 (A. Lehmann) 
  
Sonntag, 13. Februar 2022  
09.00   Gündlingen  Eucharistiefeier 
 (J. Brauchle) 
09.00 Oberrimsingen   Eucharistiefeier 
 (A. Lehmann) 
10.30   Breisach  ünster, Eucharistie-

feier (J. Brauchle) 
10.30   Niederrims.  Eucharistiefeier 
 (G. Eisele) 
10.30   Wasenweiler  Eucharistiefeier 
 (W. Bauer) 
18.00   Gündlingen  Rosenkranzgebet 

für die Kranken der 
Gemeinde 

18.30   Merdingen  Rosenkranzgebet 
  
Montag, 14. Februar 2022  
09.00   Breisach  Josefskirche, Wort- 

Gottes-Feier 
 (G. Schwan) 
  
Dienstag, 15. Februar 2022  
18.30   Merdingen  Eucharistiefeier 
 (A. Lehmann) 
  
Donnerstag, 17. Februar 2022  
19.00   Gündlingen  Eucharistiefeier 
 (G. Eisele) 
19.00   Wasenweiler  Eucharistiefeier 
 (J. Brauchle) 
  
Mitteilungen   
3G in Gottesdiensten ab 14. Februar 2022 
Ab 14. Februar müssen Gottesdienstbesu-
cher auch in Baden-Württemberg in den 
Alarmstufen I und II einen 3G-Nachweis vor-
legen. Damit dürfen ungeimpfte Gläubige 
künftig nur noch mit einem tagesaktuellen, 
negativen Corona-Test in die Gottesdienste. 
Die Masken- und Abstandsregeln bleiben 
unverändert. In den meisten Bundesländern 
galt schon seit Längerem 3G auch in Gottes-
diensten. Baden-Württemberg hatte lange 
keine Auflagen gemacht. Kritiker hatten der 
Landesregierung vorgeworfen, die Kirchen 
zu bevorteilen. 
Die detaillierte Regelungen in der Seelsor-
geeinheit Breisach-Merdingen:
•	 Der Nachweis kann durch einen aktuell 

gültigen Impf-, Genesenen- oder Test-
nachweis erfolgen.

•	 Impfnachweise müssen durch elektro-
nische Anwendungen auslesbar sein 
(EU-COVID-19-Zertifikat) und werden mit 
einem entsprechenden Endgerät über-
prüft. Dabei werden keinerlei personen-
bezogene Daten auf dem Endgerät des 
Kontrollierenden gespeichert.

•	 Genesenennachweise können elektro-

nisch oder schriftlich erbracht werden.
•	 Als Testnachweis gilt ein Test eines zer-

tifizierten Leistungserbringers, ein im 
Rahmen einer betrieblichen Testung er-
worbener Nachweis oder ein vor Ort un-
ter Aufsicht durchgeführter Test. Die Tes-
tung darf bei einem Antigen-Schnelltest 
höchstens 24 Stunden, bei einem PCR-
Text höchstens 48 Stunden zurückliegen.

•	 Kinder, die das sechste Lebensjahr nicht 
vollendet haben, können ohne Nachweis 
den Gottesdienst mitfeiern.

•	 Personen, die keinen gültigen 3G-Nach-
weis mit sich führen, dürfen gem. Coro-
na-VO nicht am Gottesdienst teilnehmen.

•	 Bitte tragen Sie während des gesamten 
Gottesdienstes eine FFP2-Maske

 
Pfr. Werner Bauer
Der Vorstand des Pfarrgemeinderates 
  
 
Evang. Kirchengemeinde 
Ihringen
Wochenspruch: 
Kommt her und sehet an die Werke Got-
tes, der so wunderbar ist in seinem Tun an 
den Menschenkindern. 
(Psalm 66,5) 
  
Pfarrbüro: 
Tel. 07668 / 221 
(dienstags – freitags von 8.30 h – 12.00 h) 
Mail: ihringen@kbz.ekiba.de  
Homepage: www.kirche-ihringen.de 
  
Bis zum 13.02. befindet sich Pfarrer Sebas-
tian Bernick in Elternzeit. Die Vertretung in 
seelsorglichen Angelegenheiten erfragen 
Sie bitte im Pfarrbüro. Das Pfarrbüro ist wie 
gewohnt geöffnet, alle anderen Mitarbeite-
rInnen sind wie gewohnt für Sie da. 
  
Sonntag, 13.02. 
9.45 h – Gottesdienst – Pfrin. Esther Thoma 
  
17.00 h – Jugendgottesdienst im Gemein-
dehaus – Diakonin Gianna Baier und Team 
Gestaltet von Jugendlichen für die Konfir-
manden/innen der Jahrgänge 20/21 und 
21/22. Thema: „Über die Masken, die wir tra-
gen“ 
  
Wichtige neue Corona-Information: 
Die Landesregierung bestimmt mit einer 
neuen Corona-Verordnung, dass für die 
Teilnahme an Gottesdiensten ab Sonntag, 
20.02.22, die 3G-Regelung gilt. Somit ist 
für den Besuch unserer Gottesdienste ein 
Nachweis über eine erfolgte Impfung, einen 
Genesenstatus oder ein aktueller zertifizier-
ter Test (nicht älter als 24h) notwendig. Bitte 
bringen Sie die entsprechenden Nachwei-
se (mit QR-Code) bei jedem Gottesdienst-
besuch mit. Für Schüler*innen genügt die 
Vorlage eines Schülerausweises. Die Option 
eines „beobachteten Selbsttests“ in unseren 
Gemeinderäumen vor dem Gottesdienst 
muss der Kirchengemeinderat zunächst 
noch prüfen und wird Sie dazu informieren. 
Für Beerdigungen gilt die 3G-Regelung 
nicht. 

  
Bitte beachten Sie ausserdem die geltenden 
Sicherheits- und Hygienevorschriften: 
In der Kirche gilt für Personen ab Vollendung 
des 18. Lebensjahres die Pflicht zum Tragen 
einer FFP-2-Maske(oder einer vergleichba-
ren Maske wie beispielsweise KN95-/N95-/
KF94-/KF95-Masken). 
Desweiteren gilt ein Mindestabstand von 
2 m (= 4 Stühle) für Personen, die nicht zu 
einem Haushalt gehören, ausgenommen 
Unterstützungspersonen. 
  
Herzliche Segenswünsche 
Ihr Team im Pfarrbüro 
 
 

SCHUL-
NACHRICHTEN

Edith-Stein-Schule
Freiburg

Online-Infoabend  
am 17. Februar 2022 
www.ests-freiburg.de 
  
Agrarwissenschaftliches Gymnasium AG 
Nach Realschule o. 2-jähr.Berufsfach-
schule in drei Jahren zum Abitur 
Schwerpunkte: Agrarbiologie - Natur- und 
Umweltschutz - Pflanzenzüchtung und Tier-
haltung - Lebensmittelproduktion und Bio-
technologie 
  
Berufsoberschule für Sozialwesen BOS 
Nach einer Berufsausbildung in zwei Jah-
ren zum Abitur 
Schwerpunkte: Biologie mit Gesundheits-
lehre (Profilfach) - Pädagogik und Psycholo-
gie - Wirtschaft 
  
Berufskolleg Soziales in Teilzeit BKST 
Nach Realschule o. 2-jähr.Berufsfach-
schule, ohne bes. Schnitt 
Zwei Tage Unterricht mit Schwerpunkt Bio-
logie, Gesundheitslehre und Sozialpädago-
gik – drei Tage Praktikum (insg. 900 Stunden) 
  
Do, 17.02.2022, 18:00 Beratung, 
19:00 Info zu den Schularten 
  
Kontakt: Edith-Stein-Schule, 
Bissierstr. 17, 79114 Freiburg 
0761-201-7766 o. -7436; 
ests@freiburger-schulen.bwl.de 
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KINDERGARTEN

Anmeldung im Kath. Kinder-
garten „St. Elisabeth“ 
Liebe Eltern, 
für die Kinder, die im Zeitraum 01.08.2019 
bis 31.07.2020 geboren wurden, d. h. die 
im kommenden Kindergartenjahr drei Jahre 
alt werden, 
findet die Anmeldung im Kindergarten statt. 
  
Bitte melden Sie sich hierfür bis 25. Feb-
ruar 2021 telefonisch, 07668-5783 oder 
per E-Mail, kiga-st-elisabeth-merdingen@
se-breisach-merdingen.de im Kindergarten. 
  
Die Eltern, die Fragen für die Betreuung 
ihres Kleinkindes (Alter 1 – 3 Jahre) haben, 
können sich ebenfalls gerne melden. 
  
Sollten Sie noch Fragen haben, stehe ich Ih-
nen gerne zur Verfügung. 
  
Mit freundlichen Grüßen 
Christine Urnauer 
Kindergartenleiterin 

VEREINS-
MITTEILUNGEN

Landfrauenverein 
Merdingen e. V.

Mit Rebholz gestalten 
Neuer Termin ist der Samstag, 19. Febru-
ar 2022 von 10 bis 13 Uhr. Falls nötig kön-
nen wird einezweite Gruppe von 14 bis 17 
Uhr angeboten. Wir gestalten aus Rebholz 
Herzen, Kugeln etc. Rebholz und Ösendraht 
wird gestellt. 

Bitte eineRebschere und wer hat einen Röd-
ler mitbringen. Kosten: 
Mitglieder 5 €, Nichtmitglieder 8 €. 

Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Ort der Ver-
anstaltungrichtet sich nach Wetter und Teil-
nehmerzahl. 
Die Veranstaltung findet unter den dann ak-
tuellen Corona-Bestimmungen statt. 

Es wird um Anmeldung gebeten bei 
Sigrid Schnurr, Tel. 952830 oder E-Mail 
sigrid.schnurr@tonline.de 

ASV 
Merdingen 
Aktive 
Ergebnisse 
ASV Merdingen - SV BW Waltershofen 1:8 
Vorschau 
Sonntag, 13.02.: SV Hochdorf - ASV Merdin-
gen 14:00 Uhr 
Dienstag, 15.02.: ASV Merdingen - SV Günd-
lingen 19:30 Uhr 
  
Jugend 
Vorschau 
A-Jugend: Samstag, 12.02., SG Rimsingen - 
SG Tuniberg Süd 14:00 Uhr 
B-Jugend: Samstag, 12.02., SG Kaiserstuhl - 
SG Wyhl 12:00 Uhr 
D-Jugend: Sonntag, 13.02., SG Merdingen - 
JFV Tuniberg || 11:00 Uhr 
  
Ergebnisse 
B-Jugend: Samastag, 05.02., SG Kaiserstuhl 
|| - JFV Dreisamtal || 2:0 
D-Jugend:Sonntag, 06.02., FV Bad Krozingen 
- SG Merdingen 3:0 
  
Es gilt generell für alle Altersklassen die 2G+ 
Regel, alle Zuschauer müssen einen gülti-
gen Nachweis vorlegen.  
  
Sponsor der Woche 

 
 
TV 
Merdingen 

SUCHE SUCHE SUCHE SUCHE 
Der TV Merdingen sucht eine neue Übungs-
leitung und Helfer für unsere Grund-
schul-Buben. 

Falls möglich gerne weiterhin Montag am 
späteren Nachmittag. 
Akut gesucht wird für den Zeitraum März 
bis Juli 2022. Gerne aber auch langfristig. 
Stundeninhalte sind frei gestaltbar, z.B. 
jede Art von Ballspielen über Turnen bis zur 
Leichtathletik oder,oder,oder, ...deiner Kre-
ativität sind hierbei keine Grenzen gesetzt! 
  
Neben der Turnhalle steht auch eine 
Leichtathletikanlage zur Verfügung. 
Fortbildungen werden bezuschusst. Außer-
dem stellen wir auch Praxisbescheinigun-
gen aus. 
Bei Interesse bitte melden, damit wir weitere 
Details besprechen können.  
Alexandra Nothstein 0151 23552966 

/ 

 
  Zum Kaiserstuhl 1 │ 79206 Breisach  │ 07667 905990 │ sekretariat@realschule-breisach.de │ www.realschule-breisach.de 

 

 
 

Die Hugo-Höfler-Realschule Breisach lädt  
alle Schüler:innen der vierten Klassen der Grundschule  

und deren Eltern ein, die Realschule Breisach kennenzulernen. 

Unter Einhaltung des Coronaschutzes werden ab sofort 
Schulführungen für Eltern und Schüler:innen angeboten.  

Gerne können über das Sekretariat der Schule (Tel.: 07667-905990) 
hierzu Termine abgesprochen und Auskünfte (Schulkonzept,  

bilingualer Zug Englisch u.a.) eingeholt werden.  

Anmeldetermine für das Schuljahr 2022/23: 
09.03.2022: 13:30 – 18:00 Uhr 
10.03.2022: 10:00 – 17:00 Uhr 

Wir freuen uns auf Ihr Interesse!  

IMAGEFILM 
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VdK Ortsverband
Merdingen

Der VdK-Ortsverband  
Merdingen informiert: 
Verzicht auf Grundsicherung im Alter 
Trotz steigender Lebenshaltungskosten 
– gerade auch bei Energie und Nahrungs-
mitteln – schrecken viele Rentnerinnen und 
Rentner mit schmaler Rente vor dem Gang 
zum Sozialamt zurück. Rund 60 Prozent der 
Anspruchsberechtigten auf Grundsicherung 
im Alter stellt nach Angaben des Deutschen 
Instituts für Wirtschaftsforschung keinen 
Antrag. „Die Gründe sind unterschiedlich“, 
betont der Sozialverband VdK, der unter an-
derem die Interessen von armen Menschen, 
von Älteren, von Pflegebedürftigen und von 
Menschen mit Behinderung vertritt. Der VdK 
weiß, dass viele aus Scham keinen Antrag 
stellen oder wegen der Angst, dass ihre Kin-
der mit herangezogen werden, oder wegen 
der Angst, in eine kleinere Wohnung um-
ziehen oder das Auto abgeben zu müssen. 
Auch Unkenntnis könne eine Rolle spielen. 
Der VdK rät daher allen Senioren mit gerin-
gem Einkommen, sich beraten zu lassen 
und erinnert daran, dass das angemessene 
Haus oder die Eigentumswohnung für die 
eigene Nutzung sehr wohl möglich seien, 
auch wenn ein Antrag auf Grundsicherung 
gestellt ist.

Härtefallregelung bei Zahnersatz  
Wenn Versicherte mit geringem Einkommen 
Zahnersatz benötigen, zahlt die gesetzliche 
Krankenkasse einen zusätzlichen Festzu-
schuss. Voraussetzung für diese Härtefall-
regelung ist, dass die Betroffenen 2022 ein 
monatliches Bruttoeinkommen von weni-
ger als 1316 Euro haben. Wenn sie mit ei-
nem Angehörigen zusammenwohnen, sind 
1809,50 Euro maßgeblich, plus jeweils 329 
Euro für jeden weiteren Angehörigen. Bei 
Personen, die beispielsweise Sozialhilfe oder 
Arbeitslosengeld II erhalten, erfolgt keine 
Einkommensprüfung. Sie fallen automatisch 
unter die Härtefallregelung. Das gilt auch 
für Studierende mit Bafög-Anspruch und 
für Bewohner von Pflegeheimen, wenn die 
Unterbringungskosten ganz oder teilweise 
vom Sozialhilfeträger übernommen werden. 
Mit der Härtefallregelung können Versicher-
te eine komplett kostenfreie Regelversor-
gung, sprich die gesetzlich festgelegte Stan-
dardtherapie, erhalten. Wer etwas über der 
Einkommensgrenze liegt, kann auch einen 
höheren Festzuschuss bekommen. Dieser 
wird individuell berechnet. Hier ist wichtig, 
dass der Härtefall vor der Behandlung bei 
der Kasse beantragt wird. 

Offene Liste  
Merdingen

Kindersachenmarkt /  
Flohmarkt  
Den Kindersachenmarkt der eigentlich am 
13. März 2022 stattfinden sollte haben wir 
wegen der aktuellen Corona-Lage abge-
sagt.  
Wir hoffen, dass im Mai die Lage sich gebes-
sert hat. Deshalb haben wir am Sonntag, 
den 22. Mai 2022 als Ersatztermin ausge-
sucht und würden gerne wieder einen Floh-
markt/Kindersachenmarkt wie letzten No-
vember anbieten. Das heißt wer will bei sich 
zuhause, auf dem Schulhof oder evtl. in der 
Halle. Also bitte den Termin schon mal vor-
merken! Weitere Infos betreffs Anmeldung 
etc. gibt es Ende April.  
 
 

AUS UNSERER
NACHBARSCHAFT

Gemeinde  Ihringen 
Zur Verstärkung unseres 
Teams im Kaiserstuhlbad su-

chen wir zum nächstmöglichen Eintritt 
einen geprüften Meister/ 

Fachangestellten für  
Bäderbetriebe (m/w/d)  

Die detaillierte Stellenbeschreibung finden 
Sie auf der Homepage der Gemeinde Ihrin-
gen unter www.ihringen.de, Rubrik, „Bürger 
in...“ Ausschreibungen S te l l e n a n ze i -
gen.  
Bitte senden Sie Ihre aussagekräftige Bewer-
bung bis spätestens 31.03.2022 an das Bür-
germeisteramt Ihringen, Bachenstraße 42, 
79241 Ihringen oder per Mail an 
bewerbung@ihringen.de . Für weitere Infor-
mationen steht Ihnen Herr Lehmann unter 
Tel. 07668/7108-10 gerne zur Verfügung. 
 
 
Die Gemeinde Ihringen sucht zum 
01.05.2022 eine 

Verwaltungskraft für das  
Bürgerbüro  (m/w/d)  

mit einem Beschäftigungsumfang von 70 % 
in Teilzeit. Gemeinsam mit zwei Kolleg_In-
nen managen Sie das Bürgerbüro der Ge-
meindeverwaltung. Die Arbeitszeiten sind 
flexibel zu gestalten in Abhängigkeit der 
Öffnungszeiten des Bürgerbüros. Eine An-
wesenheit dienstags ist ganztags erforder-
lich. 
Die detaillierte Stellenbeschreibung finden 
Sie auf der Homepage der Gemeinde Ihrin-
gen unter www.ihringen.de, Rubrik, „Bürger 
in...“ Ausschreibungen  Stellenanzeigen.    
  
Bitte senden Sie uns Ihre vollständige Be-

werbung, mit Anschreiben, Lebenslauf und 
Zeugnisse, bis spätestens 28.02.2022 an 
das Bürgermeisteramt Ihringen, Bachenstr. 
42, 79241 Ihringen oder online in einer PDF 
an bewerbung@ihringen.de. 
Weitere Informationen erhalten Sie bei 
Herrn Waßmer unter Tel. 07668/7108-22. 
 
 
Bildungshaus Kloster St. Ulrich 
HALTET DIE WELT AN 
Wochenende für trauernde Menschen 
4. – 6. März 2022 
  
WENN UNSER WEG AUSEINANDER GEHT 
Für Menschen in Trennung oder Scheidung 
11. – 13. März 2022 
  
LIFE/WORK PLANNING 
Berufsplanung und Stellensuche mit System 
18. – 20. März 2022 
  
AUS DEM LEBEN GEGRIFFEN 
Frauenfiguren aus Papier und Kleister 
18.. – 20. März 2022 
  
Info und Anmeldung: 
Bildungshaus Kloster St. Ulrich, 
79283 Bollschweil 
Tel. 07602/9101-0, www.bksu.de, 
info@bksu.de 
 
 

In einigen Tagen ist es wieder soweit - das 
neue Programmheft für das Frühjahr-/Som-
mersemester an der Vhs Westlicher Kaiser-
stuhl-Tuniberg liegt in Ihrem Briefkasten 
und ein buntes Programm wartet auch dies-
mal wieder auf Sie. Die Bandbreite ist groß, 
sei es, dass Sie lernen möchten, wie Sie Ihr 
eigenes Bienenvolk züchten, zum Selbstver-
sorger mit Garten werden, ihre kreative Sei-
te ausleben oder einfach die innere Balance 
wieder finden möchten - es dürfte für fast 
Jeden/Jede was dabei sein. Auch einige 
neue Angebote finden sich im Programm-
heft, so gibt es Tai Chi und Quigong - Kurse, 
künstlerisch-artistische Workshops in Ko-
operation mit dem Kulturzentrum Art’Rhe-

Sie haben Interesse an 
einer Anzeigenschaltung?

0 7 7 7 1  /  9 3 1 7 - 1 1
w w w . p r i m o - s t o c k a c h . d e
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na auf der Kulturinsel im Rhein, einen Litera-
turkreis, neue Yoga-Angebote sowie 
interessante Vorträge und Seminare. Für 
diejenigen, die das Online-Format inzwi-
schen schätzen gelernt haben oder sich der-
zeit auf Abstand wohler fühlen, bieten wir 
zusätzlich einige Online-Angebote in Ko-
operation mit umliegenden Volkshochschu-
len an, z. B. im Sprachbereich oder der beruf-
lichen Bildung, ganz bequem von Zuhause 
aus.

Neben Neuheiten setzen wir natürlich auch 
viele bereits etablierte und hoch-geschätzte 
Angebote, z. B. Im Sprach- oder Bewegungs-
bereich, fort. Schütteln Sie also den Winter-
blues ab und freuen Sie sich mit uns auf ein 
abwechslungsreiches und aktives Semester 
bis zu den Sommerferien.

Das komplette Programm finden Sie, wie 
immer, ab sofort auch online auf unserer 
Webseite www.vhs-breisach.de, auf der Sie 
sich auch gleich für die Kurse anmelden 
können. Darüber hinaus stehen wir Ihnen, 
im Rahmen unserer Öffnungszeiten, auch 
gerne telefonisch oder persönlich in der 
Geschäftsstelle für Anmeldungen zur Verfü-
gung. Veranstaltungsbeginn ist offiziell ab 7. 
März 2022. 
 
 

WEITERBILDUNGEN

Kreisjugendring 
Breisgau-Hochschwarzwald 
e.V. 
Juleica-Kurs für Gruppenleiter*innen 
Der Kreisjugendring bietet mit Juleica-Pro 
ein Kurspaket zur Erlangung der Juleica 
an. Junge Ehrenamtliche decken damit alle 
Anforderungen zur Erlangung der Juleica 
ab: Juleica-Kurs und Erste-Hilfe Kurs. Beide 
Kurse finden in Wieden im Schwarzwald 

statt. Der Erste-Hilfe-Kurs wird nicht im Se-
minarraum durchgeführt, sondern outdoor, 
an den Orten, wo Kinder und Jugendliche 
auchtatsächlich betreut werden: Auf dem 
Zeltplatz, im Wald und am Lagerfeuer. Damit 
ermöglichen wir Gruppenleiter*innen die 
optimale Vorbereitung für ihren Einsatz bei 
Zeltlagern und Ausflügen. Und es gibt auch 
noch etwas zu gewinnen: Unter allen Teil-
nehmer*innen verlosen wir 2 Konzertkarten 
für das ZMF in Freiburg. Anmeldeschluss: 
29.03.2022. Termine & Anmeldung: www.
kjr-bhs.de/news 
 
 
Hochvolt-Systeme in  
Fahrzeugen: Aufbauseminar  
Im Umgang mit Elektro- oder Hybridfahr-
zeugen benötigen Mitarbeiter von Kfz-Werk-
stätten eine eigene Schulung, um sicher an 
Hochvolt-Komponenten unter Spannung 
oder an Energiespeichern zu arbeiten. Die 
Gewerbe Akademie der Handwerkskammer 
Freiburg bietet von Mittwoch bis Freitag, 30. 
März bis 1. April, dazu das Aufbau-Seminar 
„Fachkundige Person für Arbeiten an unter 
Spannung stehenden Hochvoltsystemen 
(3S)“ an. Der Unterricht findet jeweils von 
8 bis 15.30 Uhr statt. Über Teilnahme-Vor-
aussetzungen und mögliche Zuschüsse zur 
Kursgebühr informiert die Gewerbe Akade-
mie unter Telefon 0761/15250-25. Im Netz: 
www.gewerbeakademie.de 
 
 

INTERESSANTES UND
WISSENSWERTES

PRIMAER - Beratungsstelle 
Wohnraumsicherung 
Beratung bei allen Schwierigkeiten rund um 
das Mietverhältnis, für Mietende und Ver-
mietende. 
Es können sich Mietende und Vermietende 

zu den verschiedenen Problemen beraten 
lassen, die es rund um das Mietverhältnis 
gibt. Der Schwerpunkt liegt auf den Mög-
lichkeiten der sozialen Hilfe. Unterstützung 
wird angeboten bei der Klärung von Kon-
flikten sowie der Organisation von Hilfen 
verschiedener Art. Es werden Wege aufge-
zeigt, um Mietwohnraum zu sichern durch 
Klärungen mit Ämtern und Diensten, Un-
terstützung bei der Beantragung der Miet-
schuldenübernahme und weiteren finanzi-
ellen Hilfen. 
Besonders Menschen, die in Gefahr sind, 
ihre Wohnung zu verlieren, Mietschulden 
oder eine Räumungsklage haben, können 
hier professionelle Beratung erhalten. Die 
Beratung ist kostenlos, vertraulich und die 
Berater*innen werden nur mit dem Einver-
ständnis der Ratsuchenden tätig. 
Offene Sprechstunde tägl. vormittags von 
09:00 – 11:00 Uhr im Aufnahmehaus für 
Wohnungslose in Breisach und Müllheim, 
sowie dienstags von 09:00 – 11:00 Uhr im 
Rathaus in Gundelfingen (Zimmer 101). Bit-
te beachten Sie die aktuell geltenden Hygi-
eneregeln. 
Auf Grund der aktuellen Situation bitten wir 
jedoch um Terminvereinbarungen per Tele-
fon oder E-Mail, um eine erste Beratung und 
Abklärung kontaktlos zu gestalten.
Breisach: 07667/80190,
Müllheim: 07631/3661420
oder per Email: PRIMAER@agj-freiburg.de 
 
 
Gastschüler aus Peru und 
Mexiko suchen nette Gastfa-
milien 
Im Rahmen eines Gastschülerprogramms 
mit Schulen aus Lateinamerika sucht die 
DJO - Deutsche Jugend in Europa nette Gast-
familien. Die Familienaufenthaltsdauer: Me-
xiko / Guadalajara ist vom 14.04.–02.06.22, 
Peru/Arequipa vom 07.05 – 03.06.2022 und 
der Gegenbesuch ist möglich. 
Kontakt: DJO-Deutsche Jugend in Euro-
pae.V., Schlossstraße 92, 70176 Stuttgart. Tel. 
0711-6586533, Mob. 0172-6326322, e-Mail: 
gsp@djobw.de, 
www.gastschuelerprogramm.de 

Geänderter Redaktionsschluss
Bitte beachten Sie, dass sich der Redaktionsschluss in 

der Kalenderwoche 08 von Dienstag, den 22.02.2022 auf 
Montag, den 21.02.2022 um 10 Uhr verschiebt.

Die Stadtverwaltung bittet um Beachtung!

Ende des redaktionellen Teils



Liebe Kunden der  
St. Wendelin Apotheke!

Ich konnte mich leider nicht von Ihnen allen verabschieden. 

Auf diesem Wege wünsche ich Ihnen hiermit für die Zukunft 
Glück und Gesundheit.

Bleiben Sie, so wie ich, optimistisch!

H. von Knebel Doeberitz 
Apothekerin

0 77 71 93 17-11

0 77 71 93 17-40

anzeigen@primo-stockach.de

www.primo-stockach.de

*Es gelten unsere AGB (siehe www.primo-stockach.de) und unsere aktuelle 
Preisliste für Gewerbetreibende und Werbeagenturen. Um in den Genuss 
dieser Aktion zu kommen liefern Sie bitte Ihre druckfähigen, fertigen An-
zeigenvorlagen (Daten) bis donnerstags, 9 Uhr in der Vorwoche. Ebenfalls 
bitten wir um die Abbuchungserlaubnis, andere Zahlungsmethoden sind 
ausgeschlossen. Alle bestehenden Rabatt-, Abschluss- und Skontoverein-
barungen mit unserem Verlag sind außer Kraft gesetzt. Jedoch wird das 
mm-Volumen Ihrem Kundenkonto gutgeschrieben. Ihre Anzeigenschaltung 
muss durch sechs teilbar oder durch vier teilbar sein und in sechs/vier auf-
einanderfolgenden Wochen geschalten werden. Farbzuschläge sind nicht 
rabattierfähig. Die zwei günstigsten Ausgaben sind für Sie kostenlos. Die 
Anzeigen müssen in diesem Zeitraum erscheinen.

Bitte Aktionscode P-2022-01 bei der Anzeigenbestellung angeben.

UNSERE BELIEBTESTE AKTION 
IST WIEDER DA.

4 + 2 = 6 Anzeigen
oder 3 + 1 = 4 Anzeigen

Unsere Aktion* ist vom 14.02.22 (KW 7)
bis 28.04.22 (KW17) gültig.

Sichern Sie 

sich jetzt Ihren 

Rabatt!

%

Gemeinschaftswerbung macht erfolgreich!

PERFEKTER AUSBLICK 
FÜR IHRE WERBUNG!
Wir beraten Sie gerne persönlich.

Primo-Verlag Anton Stähle GmbH & Co. KG
 07771 9317-11     anzeigen@primo-stockach.de

www.primo-stockach.de



Bogenschießen
Gibt es in Merdingen Menschen, die Bogenschießen und Lust 

 auf Austausch haben? 0152-29946488

Nachhilfe
Kl. 4 bis zum Abi

Ma, De, Eng. sehr preiswert.
(gewerblich) 015792463601

Monteur/in (m/w/d) (Elektroniker/in in der 
Fachrichtung Energie- und Gebäudetechnik) 
Für unseren regional ansässigen Betrieb suchen wir zum nächstmög-
lichen Zeitpunkt eine/n Monteur/in (m/w/d) - Elektroniker/in für die 
Fachrichtung Energie- und Gebäudetechnik.

In folgenden Bereichen arbeiten wir:

- KNX und Smart-Home, 
- E-Auto Ladestationen, 
- Stromspeicher, 
- Photovoltaik und regenerative Energien,
-  Gebäudeinstallationen Neu- und Altbau sowie Industriebetriebe und  

Winzergenossenschaften,
- Betreuung von Kunden aus den Bereichen Gewerbe, Industrie u. Privatbereich,
-  Tätigkeiten im Bereich der Schwachstromtechnik, Netzwerktechnik,  

Steuerungstechnik,
- Elektroinstallationen im Projektbereich,
- Neuinstallationen, Wartungen und Reparaturen und
- Messungen nach VDE0100/T600 und BGV-A3/VDE0702.

Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Dann bewerben Sie sich bei uns!

Romann Elektrotechnik GmbH
Sinnweg 1 
79235 Bischoffingen 
Tel. 07662 949590
info@romann-elektrotechnik.de

FA H R Z E U G H AU S  S C H N E I D E R  O H G  I H R I N G E N
Mitarbeiter/in für unsere Tankstelle gesucht  

(ab 18 Jahren):

Teilzeit oder Minijob (flexible Arbeitszeiten)
Ansprechpartner: Markus Schneider

Am Krebsbach 1 • 79241 Ihringen • 07668 - 655
markus.schneider@fahrzeughaus-schneider.de

Kreative Kraft (m/w/d), Teilzeit,  
für Text- und Bildbearbeitung von Ingenieurbüro  
(Bauplanung) in Bad Krozingen gesucht. Absolut seriös.

Weitere Informationen unter:
www.pfeifer-interplan.com/karriere/#stellenangebote

Kaufmännische Kraft (m/w/d), Teilzeit, 
von Ingenieurbüro (Bauplanung) in Bad Krozingen
gesucht. Absolut seriös.

Weitere Informationen unter:
www.pfeifer-interplan.com/karriere/#stellenangebote

Wir kaufen Wohnmobile + Wohnwagen
03944 - 36160 • www.wm-aw.de

Wohnmobilcenter Am Wasserturm e.K.







Primo-Verlag Anton Stähle GmbH & Co. KG
 07771 9317-11     anzeigen@primo-stockach.de

www.primo-stockach.de

BITTE BEACHTEN!
Ihre Anzeige soll in
KW 8 erscheinen?

Dann buchen Sie einen 
Tag früher!
Aufgrund des 

„Schmotzigen Dunschtig“
am Donnerstag, 

24. Februar 2022 
werden alle Blättle einen 
Tag früher ausgeliefert.

Bei Kombinationen, Landkreisen und 
Wirtschaftsräumen muss Ihre Anzeige 

für KW 8 spätestens am 
Do, 17.2.22, 9 Uhr im Verlag eingehen.

Liebe Leserinnen  
und Leser,
aufgrund der aktuellen Coronalage 
kann es möglicherweise zu Ausfällen 
unserer Austräger*innen und in den 
nächsten Wochen zu Verspätungen bei 
der Verteilung Ihres Mitteilungsblattes 
kommen. 

Wir bitten um Verständnis hierfür.

Primo-Verlag Anton Stähle GmbH & Co. KG
 07771 9317-48     vertrieb@primo-stockach.de

www.primo-stockach.de

ProduktionsmitarbeiterInnen (m/w/d) gesucht! 
Die Schwarzwälder Flammkuchen Manufaktur sucht ab sofort 
in 79112 Opfingen langfristig fleißige Hände auf Minijob- oder 
Teilzeit-Basis für die Flammkuchen-Produktion von 07.00 bis 
15.00 Uhr. Sie erwartet ein abwechslungsreiches Aufgaben-
feld in freundlicher Atmosphäre bei fairer Bezahlung. Sie sind  
engagiert, positiv u. haben bereits Erfahrung in der Lebensmittel- 
Produktion? Oder möchten diese gerne lernen? Körperliche  
Fitness ist dabei ebenso wichtig wie gute Umgangsformen und 
Deutsch- oder Französischkenntnisse. Ein ausgeprägtes Gespür für 
Sauberkeit und Ordnung ist unabdingbar. 

Bewerbungen mit tabellarischem Lebenslauf bitte 
per E-Mail an:  
job@schwarzwaelder-flammkuchen.de
Auf gehts! Wir freuen uns auf alle Zuschriften!


